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Betreff: 

Kraftfahrzeug-Stellplatzverordnung 

Neuerlassung 
 

K U N D M A C H U N G 

 

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Leoben hat in seiner Sitzung vom 21.03.2019 

beschlossen: 

 

 

Die Stadtgemeinde Leoben verordnet als gemäß § 1 Steiermärkisches Baugesetz 1995, 

LGBl 1995/59 idgF, zuständige Behörde, auf Grund des § 89 Abs 4 Steiermärkisches 

Baugesetz 1995, LGBl 1995/59 idgF nachstehende 

 

 

Kraftfahrzeug-Stellplatzverordnung 

der Stadtgemeinde Leoben 2019 
 

§ 1 

Gegenstand 

 

Gegenstand dieser Verordnung ist die Festlegung der Zahl von Stellplätzen, welche für 

die Errichtung von bewilligungspflichtigen und anzeigepflichtigen Bauvorhaben im Gebiet 

der Stadtgemeinde Leoben auf Grundlage des § 89 Abs 1, 2, 3 und 4 Steiermärkisches 

Baugesetz 1995 vorzuschreiben sind. 
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§ 2 

Geltungsbereich 

 

(1) Diese Verordnung gilt für die Neuerrichtung von Stellplätzen und die Errichtung von 

Garagen für Kraftfahrzeuge im Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Leoben, die im 

Zuge des Steiermärkischen Baugesetzes 1995 aufgrund der dort geltenden 

Bestimmungen vorzuschreiben sind. 

 

(2) Für neu zu erstellende Bebauungspläne sind Abweichungen von dieser Verordnung 

zulässig. 

 

(3) Abweichende Regelungen über Anzahl der Stellplätze für Kraftfahrzeuge von den in § 

4 getroffenen Festlegungen bedürfen eines begründeten Antrages und sind im 

konkreten Bauverfahren abzuhandeln. 

 

 

§ 3 

Bemessung der Anzahl der Stellplätze 

 

(1) Die Anzahl der Stellplätze ist nach dem Verwendungszweck der Bauten und dem sich 

daraus ergebenden Bedarf zu bemessen. Der Bedarf wird nach Maßgabe der 

Nutzfläche bzw. der Anzahl der künftigen BenützerInnen und BesucherInnen 

ermittelt. 

 

(2) Die sich aus der Berechnung nach § 4 ergebenden Zahlen sind bei Bruchteilen auf 

ganze Zahlen aufzurunden. 

 

 

§ 4 

Anzahl der Stellplätze für bauliche Anlagen 

 

Die Verpflichtung nach § 89 Abs 1 Steiermärkisches Baugesetz 1995 gilt aufgrund dieser 

Ermächtigung abweichend zu § 89 Abs 3 leg cit als erfüllt, wenn nachstehende Stellplätze 

geschaffen werden: 

 

a) Innenstadt und Waasenvorstadt laut Planbeilage 

 

1. Bei der Errichtung von Wohneinheiten mit einer Nettonutzfläche bis zu 45 m² 

sind keine Stellplätze vorzusehen. Bei der Errichtung von Wohneinheiten mit 

einer geplanten Nettonutzfläche über 45 m² ist 1 Stellplatz je Wohneinheit 

vorzusehen. 
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2. Bei der Errichtung von Wohnheimen mit bis zu 7 Heimplätzen sind keine Stell-

plätze vorzusehen. Ab einer Anzahl von 8 Heimplätzen ist die Anzahl der Stell-

plätze entsprechend den Vorgaben des Steiermärkischen Baugesetzes 1995 

vorzusehen.  

 

3. Bei Büro- und Verwaltungsgebäuden mit einer Anzahl von bis zu 7 

Dienstnehmern sind keine Stellplätze vorzusehen. Ab 8 Dienstnehmer ist die 

Anzahl der Stellplätze entsprechend den Vorgaben des Steiermärkischen 

Baugesetzes 1995 vorzusehen.  

 

4. Bei Ladengeschäften, Geschäftshäusern und dergleichen bis zu einer 

Verkaufsfläche von 600 m² sind keine Stellplätze vorzusehen, darüber hinaus 

gelten die Vorgaben des Steiermärkischen Baugesetzes 1995. 

 

5. Bei Einkaufszentren sind die Stellplätze entsprechend den Vorgaben des 

Steiermärkischen Baugesetzes 1995 vorzusehen. 

 

b) Restliches Stadtgebiet von Leoben 

 

1. Bei der Errichtung von Wohneinheiten mit einer Nettonutzfläche bis zu 45 m² 

ist 1 Stellplatz je Wohneinheit vorzusehen. Bei der Errichtung von 

Wohneinheiten mit einer geplanten Nettonutzfläche über 45 m² bis zu 90 m² 

sind 1,5 Stellplätze je Wohneinheit vorzusehen. Bei der Errichtung von 

Wohneinheiten mit einer geplanten Nettonutzfläche von mehr als 90 m² sind 2 

Stellplätze je Wohneinheit vorzusehen. 

 

2. Bei Studentenwohnheimen sind 2 Stellplätze je 5 Heimplätze vorzusehen. Bei 

allen anderen Wohnheimen ist 1 Stellplatz je 5 Heimplätze vorzusehen. 

 

3. Bei Büro- und Verwaltungsgebäuden sind 2 Stellplätze je 5 

DienstnehmerInnen vorzusehen. 

 

Im Übrigen, gelten die gesetzlichen Bestimmungen gemäß § 89 Abs 1 

Steiermärkisches Baugesetz 1995. 

 

 

§ 5 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt gemäß § 92 Abs 1 der Steiermärkischen Gemeindeordnung mit 

dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. Gleichzeitig tritt die 
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Kraftfahrzeug - Stellplatzverordnung des Gemeinderates der Stadtgemeinde Leoben, GZ: 

ALS-2018-0022, beschlossen am 21.06.2018, außer Kraft.  

 

 

 

Für den Gemeinderat: 

Der Bürgermeister: 

Kurt Wallner 

 

 

Mag. Di/Pa 
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